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Die TG 
als Arbeitgeber

Pflichten, Arbeitsschutz 
und Arbeitssicherheit

SVLFG | Bereich Prävention 2

Ich darf Sie recht herzlich 
begrüßen! 

Mein Name ist Jürgen Ott
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Gesetzliche 
Unfallversicherung

SVLFG | Bereich Prävention 4

Sozialversicherung
für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau

SVLFG

Landwirtschaftliche 
Krankenversicherung

durch die
Landwirtschaftliche 

Krankenkasse

LKK

Alterssicherung
der Landwirte

durch die
Landwirtschaftliche 

Alterskasse

LAK

Pflegeversicherung
durch die

Landwirtschaftliche Pflegekasse
ab 1.1.95 bei der LKK eingerichtet

Landwirtschaftliche 
Unfallversicherung

durch die
Landwirtschaftliche 

Berufsgenossenschaft

LBG
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Grundsätze der Prävention

SGB VII § 1 Aufgabe der Unfallversicherung ist es, nach Maßgabe der 
Vorschriften dieses Buches

1. mit allen geeigneten Mitteln Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten sowie 
arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren zu verhüten,
2. nach Eintritt von Arbeitsunfällen oder Berufskrankheiten die Gesundheit 
und die Leistungsfähigkeit der Versicherten mit allen geeigneten Mitteln
wiederherzustellen und sie oder ihre Hinterbliebenen durch Geldleistungen 
zu entschädigen.

Vorschrift für Sicherheit und Gesundheitsschutz (VSG) § 1 Grundsätze

Der Unternehmer muss sicherstellen, dass nach einem Unfall sofort 
Erste Hilfe geleistet und eine erforderliche ärztliche Versorgung 
unverzüglich veranlasst wird.
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Ein Arbeitsunfall 
liegt vor

Unfall

Körperschaden

versicherte Person

Unternehmer, deren 
Ehegatten, mithelfende 
Familienangehörige und alle 
anderen in der Land- u. 
Forstwirtschaft oder im 
Gartenbau tätigen Personen

•Bei Ausübung einer 
der Land-, Forstwirtschaft 
oder dem Gartenbau 
dienenden Tätigkeit,

• Wegeunfall

Anspruch auf Leistungen …

… aus der gesetzlichen Unfallversicherung hat, wer einen Arbeitsunfall erleidet

wenn eine

bei einer

einen

mit einem 

erleidet

versicherten Tätigkeit
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Versicherungsfälle:

Wann leistet die Berufsgenossenschaft ?

SVLFG | Bereich Prävention 8

Unfallgeschehen
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Angezeigte Unfälle
2005 – 2014 SVLFG-BW 
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Jahr

Angezeigte Unfälle BW 13484

meldepflichtige Arbeitsunfälle 4970

nicht meldepflichtig Unfälle 8514

enthaltene Wegeunfälle 54

SVLFG | Bereich Prävention 10

Land- und forstwirtschaftliche Unfälle im Abschnitt 
Baden-Württemberg pro Arbeitsstunde 2014

13.484 Unfälle pro Jahr in Baden-Württemberg

1.124 Unfälle pro Monat

37 Unfälle pro Tag

ca. Unfälle pro Arbeitsstunde*
*bei 8 Stunden pro Tag

Im Jahr 2014 ereigneten sich

stündlich 5 Arbeitsunfälle 

in der Land- oder Forstwirtschaft Baden-
Württemberg
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Von 334.371 Versicherten in der Land- und 
Forstwirtschaft in Baden-Württemberg*

erlitten 13.484 einen land- oder forstwirtschaftlichen 
Arbeitsunfall.

Das bedeutet 

jeder 25. Beschäftigte 

in der Land- und Forstwirtschaft 

erlitt 2014 einen Arbeitsunfall.

*SAP NetWeaver, Multibericht und Mitgliederzahl von VMB

Unfälle pro Versicherten in Baden-Württemberg 2014 
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Land- und forstwirtschaftliche Unfälle nach 
Arbeitsgebieten SVLFG-BW 2014
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Arbeitsgebiet

Arbeitsgebiete

1. Allgemeine Arbeiten, 
Betriebswege, allg. 
Transportarbeiten

2. Unterhaltungsarbeiten an 
Maschinen, Geräten, 
Fahrzeugen

3. Feld-/Kulturarbeiten, Garten, 
Sonderkulturen (Wein- und 
Obstbau)

4. Garten- und 
Landschaftspflegearbeiten

5. Forst- und Waldarbeiten, Jagd
6. Tierhaltungsbereich, Weide-

und Stallarbeiten, 
Tiertransporte 

7. Bauarbeiten inkl. 
Instandhaltungsarbeiten an 
Gebäuden

8. Tätigkeiten für den Haushalt, 
Hausgarten

9. Sonstige Tätigkeiten
10. Keine Angaben
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Die häufigsten 
Unfallgegenstände SVLFG-BW 2014
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Unfallgegenstände

Unfallgegenstände

1. Natürliche Stoffe: Holz
2. Motorfahrzeuge – Spezialfahrzeuge – Anhänger: Motorfahrzeuge
3. Menschen, Tiere, Pflanzen, Natur
4. Wege im Freien – in Gebäuden – Leitern: Wege im Freien
5. Werkzeuge/Geräte ohne Fremdantrieb
6. Arbeitsstoffe – Brennstoffe – Baumaterial: Halbzeug
7. Maschinen für Bodenbearbeitung: Maschinen für Holz, Getreide, 

Kartoffel
8. Erntemaschinen für Gras, Heu, Stroh, Getreide: Maschinen Gras, 

Heu, Stroh
9. Maschinen für Waldarbeit und Weinbau: Maschinen für Waldarbeit
10. Bauliche Anlagen /-Einrichtungen – Stall – Silo: Bauliche Anlagen
11. Keine Angaben
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Arbeitsunfälle mit Todesfolge
2005 - 2014 SVLFG-BW

A
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Jahr
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Im Jahr 2014 ereigneten sich

• 483 tödliche Arbeitsunfälle* in der gewerblichen Wirtschaft 
und der öffentlichen Hand 

• 166 tödliche Arbeitsunfälle* im Zuständigkeitsbereich der 
SVLFG

Im Jahr 2014 ereigneten sich

rund ¼ der tödlichen Arbeistunfälle

in der Land-, Forstwirtschaft und im Gartenbau

* ohne Wegeunfälle

Arbeitsunfälle mit Todesfolge
im Vergleich bundesweit

SVLFG | Bereich Prävention 16

Sicherheitstechnische und 
arbeitsmedizinische 

Betreuung
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Sicherheitstechnische, arbeitsmedizinische Betreuung

Rechtliche Grundlagen
� Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) und 

Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)  fordern 
Sicherheitstechnische und Arbeitsmedizinische 
Betreuung für alle Arbeitgeberbetriebe (auch 
Lehrbetriebe)

� In der Land- und Forstwirtschaft geregelt durch die 
VSG 1.2* (Vorschriften für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz)

*Stand 01.04.2011, wird demnächst neu verabschiedet

SVLFG | Bereich Prävention 18

Wann erforderlich?

In Unternehmen
� ab einem fremden Beschäftigten (ständig 

beschäftigt)

� nicht für mitarbeitenden Familienangehörigen 
(Ehegatte, Eltern, Kinder, Geschwister)

� nicht bei kurzfristigen Beschäftigungsverhältnissen 
(< 6 Monate)
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Sicherheitstechnische Betreuung
und

Arbeitsmedizinische  Betreuung

...durch eine Fachkraft für 
Arbeitssicherheit/Betriebsarzt

...durch die Teilnahme am 
LUV- Modell

•< 16 (40) ständig Beschäftigte
•dreitägiges Grundseminar
•zweitägiger Aufbaulehrgang
•zweitägige Fortbildungslehrgänge
•bedarfsgerechte Beratung

extern:

•freiberuflich
•überbetrieblicher
Dienst

festangestellt:

•Sicherheitsfachkraft
•Betriebsarzt

Sicherheitstechnische, arbeitsmedizinische Betreuung

SVLFG | Bereich Prävention 20

Unternehmerhaftung
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Haftung

� Haftung heißt, für die Folgen eines bestimmten 
Ereignisses einzustehen, z. B. bei einem 
Arbeitsunfall

SVLFG | Bereich Prävention

Grundgesetz Artikel 2

Jeder hat das Recht 
auf Leben und körperliche Unversehrtheit. 

Die Freiheit der Person ist unverletzlich. 
In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes ei ngegriffen werden.

Haftung
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§ 823 BGB

Wer einem Anderen schuldhaft einen Schaden 
zufügt, muss dem Geschädigten Ersatz leisten.

Ausnahme: Arbeitsunfall

Die Berufsgenossenschaft haftet für alle Körperschäden und leistet 
Entschädigung nach den Bestimmungen des SGB

Schadensersatz

SVLFG | Bereich Prävention 24

Beim Arbeitsunfall hat der 
Verletzte keinerlei Ansprüche
gegenüber dem Schädiger

Haftungsausschluss generell,
auch im Zivilrecht

Verletzter

BGSchädiger

Der Verletzte hat nur 
Anspruch

gegenüber seiner
Berufsgenossenschaft

Anspruchsumleitung beim Arbeitsunfall

Hat der Schädiger den Unfall
grob fahrlässig verursacht, hat die BG

einen Anspruch gegenüber dem Schädiger



13

07.03.2017 09:21 13

SVLFG | Bereich Prävention 25

Regress / Rückgriff

� BG gegen BU bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz
� BG gegen UV bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz

� UV gegen BU NUR bei Vorsatz 
(Haftungsbeschränkung nach §104 SGB VII)

SVLFG | Bereich Prävention

Grobe Fahrlässigkeit
wenn Sorgfalt in besonders
schwerem Maß verletzt 
wurde.

Vorsatz 
konkrete Absicht, mit Wissen 
und Wollen

Fahrlässigkeit (BGB § 276 ) 
Fahrlässig handelt, wer die 
im Verkehr erforderliche 
Sorgfalt außer Acht lässt.

…. wenn Körperschaden billigend in Kauf 
genommen wird.

• Einfache, nahe liegende Überlegungen werden 
nicht angestellt oder nicht beachtet

• Was jedem hätte einleuchten müssen
• Die Gefährlichkeit des Handelns wird bewusst in 

Kauf genommen.
• Bsp.: Arbeiten mit MS ohne PSA

Dacharbeiten ohne Absturzsicherung,..

Schwere der Schuld
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Minimierung der Haftung durch:

� Gefährdungsbeurteilung
� Einhaltung der VSG, UVV
� Unterweisung
� Einweisung in neue Arbeitstechniken und 

Maschinen
� Bereitstellung von PSA
� Fachliche Aus- und Fortbildung
� Betriebshaftpflicht

Rechtliche Absicherung

SVLFG | Bereich Prävention 28

Gefährdungsbeurteilung
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� Seit 1996 im Arbeitsschutzgesetz
� Seit 1998 gefordert

� Mehr Eigenverantwortung  beim Unternehmer

� Mehr Gestaltungsspielraum für den Unternehmer

� Verbesserung der Wirtschaftlichkeit (langfristig)

� Schafft Rechtssicherheit für den Unternehmer gegenüber der 

Aufsichtbehörde und sorgt für Transparenz

� Schafft Klarheit beim Beschäftigten

Warum Gefährdungsbeurteilung ?

SVLFG | Bereich Prävention 30

� Was ist Gefahr?
� Was ist Gefährdung?

Gefährdung entsteht, 
wenn sich ein Mensch in den Bereich einer Gefahr 
(Gegenstand) begibt

Beurteilung der Arbeitsbedingungen
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Risiko

Risiko ist das Produkt aus

Wahrscheinlichkeit x
Schadenshöhe/ -folge/ -schwere

Wahrscheinlichkeit = Zahl x Zeit

SVLFG | Bereich Prävention 32

Risikobewertung
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Risikobewertung

„Man muss ins Grüne kommen“

SVLFG | Bereich Prävention 34

Rechte und Pflichten

� Arbeitgeber
� Mögliche Gefährdungen 

ermitteln
� Gefährdungen beseitigen bzw. 

bewerten
� Wirksame Maßnahmen 

festlegen
� Wirkung kontrollieren
� Schriftl. Dokumentation ab 

einem Beschäftigten

� Arbeitnehmer
� Für Sicherheit und Gesundheit 

sorgen, gemäß den 
Unterweisungen

� PSA bestimmungsgemäß 
verwenden

� An Sicherheit aktiv mitwirken 
(z.B. Meldung von 
Unfallgefahren)
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Wahrscheinlichkeit

Entfernung Köln – Rom ca. 1400 km

140 Mio. Euromünzen aufgestellt, 
nebeneinander

SVLFG | Bereich Prävention 36

Wahrscheinlichkeit
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Bewertung des Risikos

Kosten - Nutzen

Mehr Geld

Schutz vor 
Haftung

Mehr Komfort

Mehr Zeit

Sicherheit 
und 
Gesundheit

Besseres Image

BU

MANN FRAU

Risiko

Zeit

hoch

SVLFG | Bereich Prävention 38

Kernaussage:

Die Arbeit ist so zu gestalten, dass eine Gefährdung für Leben

und Gesundheit möglichst vermieden und die verbleibende 

Gefährdung möglichst gering gehalten wird.

Festlegung von Maßnahmen
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Wirksamkeit

Nachhaltigkeit

hoch

niedrig

Technische Maßnahmen

organisatorische Maßnahmen

persönliche Maßnahmen

Prävention nach dem TOP - Modell

kurzfristig langfristig

SVLFG | Bereich Prävention 40

Das Arbeitsschutzgesetz wendet sich an…

� Arbeitgeber 
� Beschäftigte

� Auszubildende / Praktikanten
� Saisonarbeitskräfte

� Für beide Seiten ergeben sich Rechte und Pflichten!
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1. Es gibt keine staatliche Vorschrift, die vorgibt, wie die 

Dokumentation aussehen  soll – die SVLFG verwendet eine 

bundeseinheitliche Handlungshilfe.

2. Es gibt auch keine zeitliche Vorgabe der Überarbeitung, sondern 

nur inhaltliche Anpassung an Veränderungen.

3. Die GBU muss kontinuierlich fortgeführt und angepasst werden.

Dokumentation

SVLFG | Bereich Prävention 42

Die Schwierigkeit der „gemeinsamen Sprache“

informieren!

trainieren!

motivieren!
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Immerwährender Prozess

Handlungsschritte zur Gefährdungsbeurteilung

SVLFG | Bereich Prävention 44

• In regelmäßigen Abständen, insbesondere bei Änderung von 
Vorschriften bzw. Veränderung des Standes der Technik,

• wenn Einrichtungen wesentlich erweitert oder umgebaut werden,

• vor Anschaffung neuer Maschinen und Produktionsausrüstungen,

• bei wesentlichen Änderungen der Betriebsorganisation, 

• nach dem Auftreten von Arbeitsunfällen, Beinaheunfällen und von 
Erkrankungen.

Wann und wie oft ?



23

07.03.2017 09:21 23

SVLFG | Bereich Prävention 45

Gefährdungsfaktoren

SVLFG | Bereich Prävention 46

Dokumentation
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Betriebsanweisung 
und

Unterweisung

SVLFG | Bereich Prävention 48

Betriebsanweisungen
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Betriebsanweisungen

Regeln zum 
richtigen Verhalten 
im Verkehrsbereich 
an öffentlichen 
Straßen

SVLFG | Bereich Prävention 50

Betriebsanweisungen
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Betriebsanweisungen

SVLFG | Bereich Prävention 52

Betriebsanweisungen
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Betriebsanweisungen

SVLFG | Bereich Prävention 54

Unterweisung

Wann und wie unterweisen Sie ?
� mind. 1 x jährlich, Jugendl. ½ jährlich
� bei neuen Mitarbeitern
� bei besonders gefährlichen Maschinen/Arbeiten
� bei neuen Maschinen
� nach einem Unfall
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Dokumentation

Schriftlicher Nachweis als 
rechtliche Absicherung:

� bei besonders gefährlichen 
Maschinen/Arbeiten

� bei Nichtbeachtung
� nach einem Unfall
� …

SVLFG | Bereich Prävention 56

Einsatz von Arbeitsmitteln
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Pflichten des Herstellers

Jede Maschine, 
die im europäischen 
Wirtschaftsraum

erstmalig „in Verkehr 
gebracht“ wird,

muss der
Maschinenrichtlinie 
(MRL) 2006/42/EG
entsprechen.

Dabei spielt es keine Rolle ob die Maschine
eingekauft wurde oder für den eigenen Bedarf selbst  
angefertigt wurde.

SVLFG | Bereich Prävention 58

Bestimmungsgemäße Verwendung nach MRL

• Verwendung, für die ein Produkt nach 
Angabe des Herstellers geeignet ist

• übliche Verwendung, die sich aus der Bauart 
und Ausführung des Produkts ergibt.
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Vorhersehbare Fehlbenutzung

• Verwendung eines Produkts in einer Weise, die vom 
Inverkehrbringer nicht vorgesehen ist

• Art der Benutzung kann sich aus dem 
vernünftigerweise vorhersehbaren Verhalten des 
jeweils zu erwartenden Verwenders ergeben.

SVLFG | Bereich Prävention 60

regelmäßig wiederkehrende Prüfungen an Maschinen, 
Geräten und technischen Anlagen durch so genannte 
Befähigte Personen, früher Sachkundige.

Wiederkehrende Prüfung 
in Verantwortung des Betreibers.

Umsetzung gemäß BetrSichV
Der Arbeitgeber ist verantwortlich für die verwendeten 
Arbeitsmittel.

Das beinhaltet auch

Betreiberpflichten
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Arbeitgeber ermittelt und legt fest:

BetrSichV § 3(3)

�Art, Umfang und Fristen notwendiger Prüfungen
�Herstellerangaben, Einsatzbedingungen,

Umwelteinflüsse
�Voraussetzungen welche die Personen erfüllen    

müssen , die mit der Prüfung oder Erprobung von
Arbeitsmitteln zu beauftragen sind

Umsetzung gemäß BetrSichV

SVLFG | Bereich Prävention 62

Prüfung ermittelt nach § 3 (6) BetrSichV

Prüfungen durch
den Arbeitgeber

Übertragbar auf
geeignete
Personen:

Nutzer, Instandhalter,
Werkzeugausgabe

ZÜS
§§15, 16

Siehe Abschnitt 2
der BetrSichV

Unterwiesene Person Nach VSG 3.1 Sachkundiger Nach VSG 3.1 Sachverständiger

Befähigte Personen

Prüfungen durch
befähigte Person

§14 

Siehe Abschnitt 3
der BetrSichV
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Prüfungen

SVLFG | Bereich Prävention 64

Gefahrstoffe
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Gefahrstoffinformationen

R-Sätze   +   S-Sätze H-Sätze   &   P-Sätze

� Einstufung und Kennzeichnung

SVLFG | Bereich Prävention 66

Sicherheitsdatenblatt
� Sicherheitsdatenblatt

1. Produkt/ Firmen/Hersteller/ Notrufnummer
2. Mögliche Gefahren
3. Zusammensetzung/Wirkstoffe
4. Erste-Hilfe-Maßnahmen
5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung
6. Maßnahmen bei unbeabsichtiger Freisetzung
7. Handhabung und Lagerung
8. PSA- Notwendigen Körperschutz
9. Physikalische und chemische Eigenschaften
10. Stabilität und Reaktivität
11. Angaben zur Toxikologie
12. Angaben zur Ökologie
13. Hinweise zur Entsorgung
14. Angaben zum Transport
15. Vorschriften

Gefahrensymbol & -bezeichnung
- R-Sätze (Gefahrenhinweise)
- S-Sätze (Sicherheitsratschläge)

16. Sonstige Angaben

Gefahrstoffinformationen

Verpflichtung:

Der Lieferant hat
dem Anwender ein 
Sicherheitsdatenblatt zur 
Verfügung zu stellen.

Der Betriebsunternehmer
hat ein Sicherheitsdatenblatt 
bereit zu stellen und zu 
unterweisen.

Muss für eine vollständige 
Gefährdungsbeurteilung 
vorhanden sein
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Gefahrstoffe - Aufnahmewege

SVLFG | Bereich Prävention 68

Hierarchie der Maßnahmen nach 
Gefahrstoffverordnung und TRGS

Substitution des Gefahrstoffes

Gestaltung geeigneter Verfahren, Verwendung 
geeigneter Arbeitsmittel und Materialien 

nach dem Stand der Technik

Kollektive Schutzmaßnahmen 
und geeignete organisatorische Maßnahmen

individuelle Schutzmaßnahmen z.B. PSA

Anweisende und hinweisende 
Sicherheit

Arbeitgeberpflicht

T

O

P
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Ermittlungspflicht des Arbeitgebers:
Er muss prüfen ob Erzeugnisse mit einem geringeren gesundheitlichen Risiko 
erhältlich sind. Bei gleicher Leistung, muss das weniger gefährliche Erzeugnis 

gewählt werden. 

S u b s t i t u t i o n

Arbeitgeberpflicht

SVLFG | Bereich Prävention 70

Persönliche 
Schutzausrüstung - PSA
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Pflichten des Herstellers, Importeurs

� PSA müssen der 8. Verordnung zum 
Produktsicherheitsgesetz 
entsprechen.

� Hersteller oder Importeur muss dies in einer EG-
Konformitätserklärung bestätigen und PSA mit CE-
Kennzeichnung versehen. 

� Der PSA muss eine Benutzerinformation des 
Herstellers in deutscher Sprache, mit Gebrauchs-
/Pflegehinweisen sowie ggf. Warnhinweisen 
beigefügt sein. 

Allgemeine Grundsätze

SVLFG | Bereich Prävention

PSA werden in drei Kategorien eingeteilt:

� Kategorie I – geringfügige Risiken: 

� Kategorie II - mittlere Risiken
z. B. Gehörschützer, 
Maschinenschutzanzüge, 
Industrieschutzhelme, Fußschutz. 

� Kategorie III - tödliche Gefahren oder 
irreversible Gesundheitsschäden

Atemschutzgeräte, von der 
Atmosphäre isolierende 
Atemschutzgeräte, Tauchgeräte, 
Risiken der Elektrizität

Allgemeine Anforderungen an PSA
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Motorsägenarbeiten

Helm mit 
Gehör- und 
Gesichtsschutz,
farblich 
gekennzeichnete 
Oberkleidung, 
Handschuhe,
Schnittschutz-
hose und -stiefel

SVLFG | Bereich Prävention

Schutzhandschuhe je nach 
Tätigkeit und Gefährdung

Handschutz
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Handschutz

SVLFG | Bereich Prävention
TAD-Th/04-3/hr

Gehörschutz

Bereitstellungspflicht 
ab 80 dB(A)

Tragepflicht ab 85 dB(A)
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Gehörschutz

Dämmwirkung
Laut Hersteller-
beschreibung

Max. 25 – 40 dB(A)
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Dichtschließende Schutzbrille tragen -
vor allem beim Umgang mit ätzenden, reizenden und 
gesundheitsschädlichen Stoffen.

Augenschutz
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Die Filtereinstufung muss auf dem Filter aufgebrach t sein!

Atemschutz
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S4  Sicherheitsstiefel verfügen über eine Zehenschutzkappe, Antistatik 

S5  Sicherheitsstiefel zusätzlich mit durchtrittsicherer Sohle 

S3  Zehenschutz, durchtrittsichere Sohlen, Nässesch utz 

S2  Sicherheitsschuh mit Zehenschutzkappe und Nässe schutz 

S1  Sicherheitsschuhe mit Zehenschutzkappe 

Sicherheitsschuhwerk
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Sicherheitsschuhwerk
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� Körperschutz

Körperschutz
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Bereitstellung der PSA 
(Persönliche Schutzausrüstung) 
ist Unternehmerpflicht!!!
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Biologische
Arbeitsstoffe
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Quelle: Wikipedia

Quelle: Wikipedia

Quelle: Baxter

Überträger zweier Krankheiten:
-FSME
-Lyme - Borreliose

Die Zecke
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Verbreitung FSME 2015

Verbreitung
• v.a. südl. des Mains
• Klimaerwärmung begünstigt 
Ausbreitung
• Überstand der Wildpopulation
• Zunahme der 
Durchseuchungsrate mit  
Krankheitserregern

?
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Andere durch 
Zecken übertragbare 
Erkrankungen

FSME / Borreliose im Vergleich
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VorbeugungVorbeugungVorbeugungVorbeugung

• hohes Gras, Gebüsch, Unterholz meiden
• Impfung gegen FSME 
(Kosten trägt in der Regel KV)

• geschlossene Kleidung tragen
• insektenabweisende Mittel verwenden
• Haustiere behandeln und absuchen
• Sich selbst absuchen / absuchen lassen
• Zecke möglichst schnell entfernen
• Bissstelle kennzeichnen
• Zeckenbiss ins Verbandbuch eintragen.
• Ggf. Arzt aufsuchen
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• Erkrankungsverlauf
In 3 Phasen, Beginn mit Fieber, 
Kopfschmerzen, bis hin zu Nierenversagen,
neurologische Störungen

• Tätigkeiten und Situationen mit besonderem Infektio nsrisiko:
- Reinigung von Scheunen, Schuppen, Ställen
- Holzhacken und das Umschichten von Holz
- Arbeiten im Wald
- Kontakt mit Mäusen oder deren Ausscheidungen

Hanta Virus
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Schutzmaßnahmen
� Kontakten mit Nagetieren und deren 

Ausscheidungen vermeiden
� Staubentwicklung vermeiden beispielsweise durch 

Befeuchten
� Bekämpfung von Nagetieren
� Einhaltung von Hygienemaßnahmen
� Bei nicht zu vermeidender Staubentwicklung 

Tragen von Atemschutzmasken (z. B. FFP2-
Masken) und Einweghandschuhen,

Hanta Virus
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Fuchsbandwurm
Befallsrate des Rotfuchs mit Fuchsbandwurm in D.
Quelle: Dr. T. Romig, Universität Hohenheim
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•Befallene Füchse scheiden mit Kot Bandwurmeier aus
•Diese werden vom Zwischen-/Fehlwirt oral aufgenommen

•gelangen in Magen und 
Darm

•Hakenlarven werden frei 
und gelangen in die Blutbahn

Fuchsbandwurm
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•Von dort wandern sie in stark durchblutete Organe 
v.a. Leber oder Lunge

•Dort bilden sich Bläschenkolonien 
(Ansammlung von Bandwurmköpfen) die dort evtl. 
lebenslang verbleiben.
•Befallen werden Wildtiere, Nutztiere (v.a. Hund 
oder Katze) aber auch Menschen.
•Meldepflicht!
•15-25 Neuerkrankungen in Deutschland

Befallene Leber eines Patienten 
(Santariskiu-Klinik in Vilnius, Litauen): 
Irgendwann ist die Leber durchsetzt mit 
Finnen, deren Durchmesser bis zu 20 
Zentimeter betragen kann. 

Fuchsbandwurm
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Infektionwege:
• Verzehr von Pilzen, Wildfrüchten

• bei Freischneide-, Motor-
säge- oder Laubblasarbeiten.

• Beim Häuten von Wildtieren
• Haustiere, Hunde, Katzen,..

Symptome:

• Oberbauchschmerzen

• Lebervergrößerung, Gelbsucht

• Latenzzeit bis zum Auftreten der   
ersten Symptome:10–15 Jahre

Fuchsbandwurm
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Riesenbärenklau

Sensibilisierung
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Ambrosia

Sensibilisierung
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Eichenprozessionsspinner
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Loseblattsammlung
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Fahrzeuge
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Mitfahren auf Fahrzeugen

2) Die Mitnahme von Personen auf der 
Ladefläche oder in Laderäumen von 
Kraftfahrzeugen ist verboten. ….

Auf der Ladefläche oder in Laderäumen von 
Anhängern darf niemand mitgenommen 
werden. 

Jedoch dürfen auf Anhängern, wenn diese für 
land- oder forstwirtschaftliche Zwecke 
eingesetzt werden, Personen auf 
geeigneten Sitzgelegenheiten 
mitgenommen werden. Das Stehen während 
der Fahrt ist verboten, soweit es nicht zur 
Begleitung der Ladung oder zur Arbeit auf der 
Ladefläche erforderlich ist.

Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)
§ 21 Personenbeförderung
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Für mitfahrende Personen sind 
• Sitzgelegenheiten vorzusehen, die 

einen ausreichenden Halt nach 
hinten und nach den Seiten geben. 

• Außerdem müssen geeignete 
Hilfsmittel zum Auf- und Absteigen 
(zum Beispiel fest angebrachte 
Aufstiege) vorhanden sein. 

• Es darf erst angefahren werden, 
nachdem alle Personen, ihre 
Sitzplätze eingenommen haben.

Mitfahren auf Fahrzeugen

Es ist verboten 
• während der Fahrt auf der Ladefläche von 

Anhängern zu stehen. 
• auf- und abzusteigen während der Fahrt.
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Die AnlaßsperreAnlaßsperreAnlaßsperreAnlaßsperre verhin-
dert ein starten bei ein-
gelegtem Gang.
Es haben sich bereits 
mehrere tödliche Unfälle
ereignet.
Sie darf nicht unwirksam
gemacht werden.

Ältere Schlepper ohne
Anlaßsperre dürfen nur 
vom Fahrersitz aus ge-
startet werden

Ingangsetzen von Fahrzeugen
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Quelle:  tfz Bayern

Quelle:  Flurbereinigung Selbecke
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Modulspiegel im Vergleich

gelb:                        

Sichtfeld neuer 

Nahbereichsspiegel

grün: 

Sichtfeld neuer 

Hauptspiegel

orange: 

Sichtfeld heutiger 

Standardspiegel
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Modulspiegel im Vergleich

Direktsicht vom Fahrersitz:
das kleine Mädchen ist nicht zu sehen

Mit dem neuen 
Nahbereichsspiegel :
Situation sicher
erfasst !
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Fragen

Haben Sie noch Fragen?

Danke für Ihre Aufmerksamkeit !


